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Antrag auf Änderung der AStA-GO 
 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlamentes, 
 

Das Studierendenparlament möge beschließen, die AStA 

Geschäftsordnung wird wie folgt zu ändern: 

 

Füge ein § 5a Festlegung der Aufwandsentschädigung 

 
(1) Das zugeordnete Mitglied des AStA schlägt die 

Aufwandsentschädigung monatlich für Projektleitende vor.  

(2) Der*die Finanzreferent*in genehmigt den Vorschlag unter 

rechtlichen und haushalterischen Aspekten. Diese ist nur zu 

versagen falls  

1. die Auszahlung der AE im Widerspruch zu den Ordnungen 

der Studierendenschaft steht 
2. die Aufwandsentschädigungen, den zugehörigen 

Monatsbeitrag überschreiten. Miteinander gegenseitig 
deckungsfähige Haushaltstitel bilden für jeden Monat eines 
Haushaltsjahr jeweils einen Monatsbeitrag. Eine 
Übertragung der nicht ausgeschöpften Monatsbeiträge findet 
für die vergangen Monate innerhalb eines Haushaltsjahres 
statt. 

(3) Der genehmigte Vorschlag wird dem*der Projektleiter*in in einfacher 

elektronischer Form mitgeteilt. Diese Mitteilung wird ebenfalls an 

den*die Vorsitzende*n geschickt. 

(4) Von der Mitteilung kann abgesehen werden, wenn sich die Höhe zu 

der vom Vormonat nicht unterscheidet. 

(5) Stichtag für die Festlegung ist der letzte Bankarbeitstag vor dem 14. 

eines jeden Monats. Der zu diesem Tag festgelegte Betrag wird 

dann ausgezahlt. 
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Begründung: 
Die Festlegung war bisher nicht klar geregelt. Mit der vorliegenden 

Regelung soll sowohl der Prozess festgelegt werden, als auch den 

Projektleitenden entsprechende Einsicht in den Prozess gegeben werden. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Orpha Fiedler    Lukas Schnelle 

Vorsitzende Referent für Lehre und 

Hochschulkommunikation und  

stellv. Vorsitzender 

 


